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§ 34
Berücksichtigung der Deutschen Post bei Bauvorhaben

(1) Bei der Planung von Ortschaften, Ortsteilen, 
Wohnkomplexen oder anderen Großbauvorhaben sind 
im Einvernehmen mit der Deutschen Post geeignete 
Standorte für ihre Anlagen festzulegen.

(2) Bei der Planung und Ausführung von Bauvor
haben sind im Einvernehmen mit der Deutschen Post in 
Gebäuden und Straßen, an Brücken und Verkehrsanla
gen in angemessenem Umfang Räume für Post- und 
Fernmeldeanlagen bereitzustellen und Unterbringungs
möglichkeiten für Kabelschächte und -kanäle vorzu
sehen.

(3) Organe der staatlichen Verwaltung sowie volks
eigene und genossenschaftliche Einrichtungen sind ver
pflichtet, im Einvernehmen mit der Deutschen Post bei 
der Planung und Ausführung von Hochbauten bauliche 
Voraussetzungen für den Einbau von Anschlüssen an 
das Fernmeldenetz der Deutschen Post sowie für das 
Anbringen von Antennenleitungen und Antennenanla
gen zu schaffen.

A b s c h n i t t  VII 
Schutz des Post- und Fernmeldegeheimnisses

§ 35
Post- und Fernmeldegeheimnis

(1) Das Post- und Fernmeldegeheimnis wird gewähr
leistet.

(2) Mitarbeiter und Beauftragte der Deutschen Post 
sind verpflichtet, das Post- und Fernmeldegeheimnis zu 
wahren. Dies gilt auch nach Beendigung eines Arbeits
rechts- oder Auftragsverhältnisses mit der Deutschen 
Post.

(3) Als Beauftragte der Deutschen Post gelten auch 
Personen, die für den öffentlichen Verkehr bestimmte 
Post- oder Fernmeldeanlagen bedienen oder beaufsich
tigen.

(4) Zur Wahrung des Post- und Fernmeldegeheimnis
ses Verpflichteten ist es untersagt, unbefugt

1. vom Inhalt verschlossener Postsendungen oder von 
Nachrichten Kenntnis zu nehmen,

2. den Inhalt von offenen Postsendungen oder von 
Nachrichten anderen mitzuteilen,

3. bekanntzugeben, wer Anlagen der Deutschen Post 
zur Nachrichtenbeförderung, Nachrichtenübermitt
lung, Postkleingutbeförderung oder Geldübermitt
lung benutzt oder benutzt hat.

§ 36
Wahrung des Fernmeldegeheimnisses durch andere

Das Fernmeldegeheimnis müssen ebenfalls Personen 
wahren, die von einer Funkanlage nicht für sie be
stimmte Nachrichten empfangen.

§ 37
Ausnahmen von der Pflicht zur Geheimhaltung

(1) Die Pflicht zur Wahrung des Post- und Fernmelde
geheimnisses besteht nicht,

1. wenn diese durch Gesetz aufgehoben wird oder 
Gesetze zur Anzeige strafbarer Handlungen ver
pflichten;

2. wenn Absender oder Empfänger von Postsendun
gen oder Nachrichten auf die Geheimhaltung ver
zichten;

3. wenn Anordnungen zu diesem Gesetz es aus be
trieblichen Gründen vorschreiben.

(2) Von der Pflicht zur Wahrung des Post- und Fern
meldegeheimnisses sind befreit

1. Führer von See- oder Luftfahrzeugen und der*n 
Funker, wenn Menschenleben oder erheblichen 
Sachwerten Gefahr droht;

2. Mitarbeiter oder Beauftragte der Deutschen Post, 
die Verstöße gegen dieses Gesetz oder die Anord
nungen zu diesem Gesetz feststellen.

A b s c h n i t t  VIII 
Gebühren der Deutschen Post

§ 38
Gebührenanspruch

(1) Die Deutsche Post erhebt für alle bei der Benut
zung ihrer Anlagen erbrachten Leistungen, für das Er
teilen von Genehmigungen und für das Betreiben ge- 
nehmigungs- oder anmeldepflichtiger Post- und Fern
meldeanlagen Gebühren, wenn nicht Gebühren
befreiung gewährt wird.

(2) Den Gebühren werden solche Beträge gleich
gestellt, die von der Deutschen Post
1. aus Anlaß einer Leistung verauslagt worden sind;
2. durch Überprüfung von Femmelde- und Hochfre

quenzanlagen entstehen.
(3) Der Minister für Post- und Fernmeldewesen setzt 

die Gebühren für Leistungen der Deutschen Post nut 
Zustimmung der zuständigen zentralen Organe der 
staatlichen Verwaltung fest. Der Minister für Post- 
und Fernmeldewesen kann vorschreiben, daß An
sprüche der Deutschen Post für die von ihr erbrachten 
Leistungen durch Postwertzeichen, in bar oder bar
geldlos abzugelten sind.

§ 39
Schuldner der Deutschen Post

(1) Schuldner der Deutschen Post ist, wer von ihr
1. eine gebührenpflichtige Leistung in Anspruch 

nimmt;
2. fortlaufend erscheinende Presseerzeugnisse oder 

sontige Handelswaren bezieht;
3. eine Genehmigung erhält oder genehmigungs

pflichtige oder anmeldepflichtige Anlagen betreibt.
(2) Eine gebührenpflichtige Leistung nimmt auch in 

Anspruch, wer mit Nachgebühr belastete Sendungen 
entgegennimmt.

§ 40 
Fälligkeit

(1) Die Gebühr wird fällig,
1. wenn eine gebührenpflichtige Leistung in Anspruch 

genommen wird;
2. wenn eine Genehmigung erteilt wird;
3. wenn eine genehmigungspflichtige oder anmelde

pflichtige Post- oder Fernmeldeanlage in Betrieb 
genommen wird, auch ohne daß eine Genehmigung 
erteilt oder eine Anmeldung vorgenommen wor
den ist.

(2) Regelmäßig wiederkehrende Gebühren werden zu 
Beginn des Zeitraumes fällig, für den sie berechnet 
werden. Der Bezugspreis für im Abonnement bezogene 
Presseerzeugnisse ist im voraus zu bezahlen.

(3) Werden Gebühren nachträglich eingezogen, ist die 
Deutsche Post berechtigt, Vorauszahlung, Kaution 
oder einen Zuschlag zu fordern, wenn es Anordnungen 
zu diesem Gesetz vorschreiben. Das gilt insbesondere


